


















3938 Aktionsplanung

4.2 Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt die Wirkung unterschiedlicher
Maßnahmen zur Lärmminderung im Bereich „Straßenver-
kehr“. Die Straße A ist eine höher belastete Durchgangs-
straße, die Straßen B und C sind Wohnsammelstraßen. Die
übrigen Straßen dienen der kleinräumigen Erschließung
des Gebietes und bleiben in diesem Beispiel unverändert. 

LDEN LNight

Eingangsgrößen         Straße A      Straße B         Straße C

Verkehrsbelastung 
in Kfz/24-Stunden        25.000          9.000                  8.000

Lkw-Anteil 
(Tag/Abend/Nacht) 
in %                                    15/12/8         8/5/3                 8/5/2

zulässige Höchst-
geschwindigkeit 
in km/h                             60                    50                        50

Straßenbelag                 Asphalt            Asphalt              Pflaster

Schallschutzwand-
höhe in m – – –

Belastungsdaten:

Lärmkarten:
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4.2.1 Absenkung der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit 

Senkt man in dem Beispiel die Geschwindigkeiten in den
Straßen A, B und C um jeweils 20 km/h herab, so führt dies
nahezu flächendeckend zu Pegelminderungen von bis zu 3
dB(A). Dabei fallen im Umfeld der Straße C die Pegelab-
senkungen deutlicher aus, weil Pflasterbeläge mit abneh-
mender Geschwindigkeit leiser werden. 

Die  Absenkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
stellt allgemein eine effektive und kostengünstige Maß-
nahme zur Lärmminderung dar. Diese Maßnahme greift
kurzfristig und hat in der Regel positive Auswirkungen auch
auf andere Bereiche. Beispielsweise können Tempo-30 Re-
gelungen neben der Lärmsituation die Verkehrssicherheit,
die Aufenthaltsqualität und die Luftqualität verbessern. Da-
rüber hinaus ermöglichen Geschwindigkeitsreduzierungen
den Abbau von Pegelspitzen durch gleichmäßigeren Ver-
kehrsfluss. Zusätzliche Geschwindigkeitskontrollen und
evtl. begleitende bauliche Maßnahmen erhöhen die Wirk-
samkeit. 

> 50 - 55 > 55 - 60 > 60 - 65 > 65 - 70 > 70 - 75 > 750

200

400

600

800

1000

1200

2

313

820

638

1030

864

tags

Belastetenzahlen nach Pegelbereichen:

Schallpegelminderung tags
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4.2.2 Verringerung der Verkehrsmengen  

Verringert man in dem Beispiel die Verkehrsmengen
(Straße A: 21.000 Kfz/24 h, Straße B: 7.500 Kfz/24 h,
Straße C: 4.000 Kfz/24 h), sorgt dies nahezu flächendek-
kend für Pegelminderungen von 1 bis 2 dB(A). 

Die Verringerung der Verkehrsmengen kann durch eine Viel-
zahl von Maßnahmen erreicht werden, zum Beispiel durch
veränderte Verkehrsführung für den Durchgangsverkehr,
Bündelung und Umleitung von Verkehr oder Beschränkung
des Verkehrs zu lärmsensiblen Zeiten. Auch der Ausbau des
ÖPNV führt zu geringeren Verkehrszahlen. 

Verkehrsmengenverringerungen bringen allerdings ver-
gleichsweise geringe Entlastungen. Beispielsweise muss
der Verkehr bei gleich bleibender Fahrzeugzusammenset-
zung halbiert werden, um die Geräuschbelastung um 3
dB(A) zu vermindern. 

4.2.3 Verringerung des Lkw-Verkehrs 

Eine Reduzierung des Lkw-Verkehrs in dem Beispielfall
(Straße A: 20%/30%/50%, Straße B: 25%/20%/30%,
Straße C: 50%/40%/50%, tags/abends/nachts) führt na-

Schallpegelminderung tags

hezu flächendeckend zu Pegelminderungen von bis zu 2
dB(A). 

Eine Verringerung des Lkw-Verkehrs empfiehlt sich allge-
mein besonders in den Straßenabschnitten, die hohe Lkw-
Anteile aufweisen. Dabei lassen sich größere Minderungs-
erfolge in Straßen mit geringen Höchstgeschwindigkeiten
erzielen. Gleichzeitig werden die durch den Lkw-Verkehr
verursachten Pegelspitzen abgebaut. 

Die Verringerung des Lkw-Verkehrs kann unter anderem
durch die Ausweisung von Lkw-Verkehrsrouten, die Ver-
kehrsbündelung auf geeigneten Strecken oder die Anord-
nung von Verkehrsbeschränkungen (§ 45 Straßenverkehrs-
ordnung) erreicht werden.

Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zur Reduzierung
des Lkw-Anteils sind meist kostengünstig und kurzfristig
umsetzbar. Allerdings sind dabei Aspekte der Verkehrs-
funktion, der Verkehrssicherheit und der verkehrstechni-
schen Abwicklung einer Straße zu beachten. Auch ist den
Verkehrsbedürf nissen Rechnung zu tragen. Zum Beispiel
muss der innerstädtische Wirtschaftsverkehr einen Groß-
teil des Straßen netzes benutzen dürfen. Zu beachten ist
ferner, dass kleinräumige Be schränkungen Verdrängungs-
effekte zur Folge haben können. 

Schallpegelminderung tags
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4.2.4 Straßenoberfläche 

Die Sanierung von lärmintensiven Straßenbelägen ist sehr
effektiv. So erzielt in dem Beispiel die Auswechselung einer
Pflasterdecke durch Asphalt zwar nur im Umfeld der Straße
C – dafür aber deutliche – Pegelminderungen von bis 6
dB(A). 

Allgemein lassen sich durch den Einbau von offenporigen
Deckschichten (Lärm mindernde Fahrbahnbeläge, offen-
poriger Asphalt „OPA“) gegenüber herkömmlichen Deck-
schichten aus Asphaltbeton oder Splittmastixasphalt
Lärmminderungen im niedrigen Geschwindigkeitsbereich
(innerorts) von 2-4 dB(A) und auf Autobahnen sogar 3-5
dB(A) erzielen. 

Die Erneuerung der Straßenoberfläche stellt jedoch eine 
rel ativ kostenintensive Maßnahme dar. Neben den reinen
Bau  kosten entsteht eventuell Mehraufwand bei der Unter-
haltung (Reinigung, Winterdienst), auch bestehen ge-
genüber herkömmlichen Deckschichten geringere Nut-
zungsdauern. Häufig kann eine solche Maßnahme in
Verbindung mit anderen notwendigen Arbeiten (z.B. Kanal-
erneuerung) durchgeführt werden.

Schallpegelminderung tags

4.2.5 Schallschutzwand 

In dem Beispiel sorgt die Errichtung einer Lärmschutzwand
von 3 Metern Höhe für Pegelminderungen von bis 5 dB(A).
Diese treten allerdings nur lokal auf. Mit einer weiteren Er-
höhung der Schallschutzwand würde die Lärmminderung zu-
nehmen. 

Durch den Einsatz von Schallschutzwänden lassen sich in
der Regel hohe meist aber nur lokale Geräuschminderun-
gen erzielen. Für eine ausreichend abschirmende Wirkung
sollte der Schallschirm so bemessen sein, dass die Sicht-
verbindung zwischen Schallquelle und zu schützenden Nut-
zung unterbrochen wird. 

Schallschutzwände sind sehr kostenintensiv. Auch ist in
vielen innerstädtischen Problemlagen der Bau von
Lärmschutzwänden, die aufgrund der Fahrbahnbreiten und
der Verkehrsmengen häufig extreme Höhen erreichen
würden, aus städtebaulichen Gründen nicht durchsetzbar.
Die zusätzliche Barrierewirkung, die Nicht-Einsehbarkeit, der
Pflege- und Unterhaltungsaufwand sowie der städtebauliche
Eindruck lassen dies oft nicht zu. 

Schallpegelminderung tags
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4.2.6 Zusammenwirken aller Maßnahmen 

Beim Vergleich der Ergebnisse wird deutlich, dass Maß-
nahmen wie die Verringerung der Verkehrsmenge oder des
Lkw-Anteils eine weiträumige Wirkung erzielen. Maßnah-
men am Verkehrsweg selbst wirken sich dagegen nur im
nahen Umfeld aus. Lärmschutzwände erreichen eine Wir-
kung ausschließlich im Nahbereich der Wände. 

Fasst man die betrachteten Maßnahmen in einem Gesamt-
konzept zusammen, können weite Bereiche um bis zu 5
dB(A) entlastet werden. In einigen Gebieten sind auch
etwas höhere Entlastungen feststellbar. Damit verbunden
ist eine Reduzierung der Anzahl der Betroffenen im Pegel-
bereich zwischen 65 dB(A) und 70 dB(A) von 488 Personen
bzw. 305 Personen im Bereich über 70 dB(A). 

4.3 Wie kann man sich an der Aktionsplanung
beteiligen? 

Die Umgebungslärmrichtlinie sieht nicht nur vor, dass die
Öffentlichkeit über die Lärmkartierung informiert wird. Da-
rüber hinaus fordert sie auch ausdrücklich eine Mitwirkung
der Öffentlichkeit, also der Bürgerinnen und Bürger, an der
Erstellung der Aktionspläne. Wie diese Mitwirkung im Ein-
zelnen erfolgen soll, ist allerdings nicht beschrieben. Jedoch
wird gefordert, dass es frühzeitige und effektive Möglich-
keiten der Mitwirkung geben müsse, und zwar sowohl bei
der Erstellung als auch bei der Überarbeitung der Aktions-
pläne. Es muss der Mitwirkung der Öffentlichkeit in jedem
Stadium zudem genügend Zeit eingeräumt werden. Ferner
müssen die Ergebnisse der Mitwirkung berücksichtigt wer-
den. 

Für die Mitwirkung an der Aktionsplanung gibt es unter-
schiedliche Möglichkeiten. Beispielsweise werden öffentli-
che Veranstaltungen durchgeführt, zu denen die Bürgerin-
nen und Bürger  über  die  Presse  oder  über Postwurfsen-
dungen eingeladen werden. Bei einer solchen Veranstaltung
informiert die Kommune über den Stand der Lärmaktions-
planung.

Differenz der Belastetenzahlen nach Pegelbereichen

Schallpegelminderung tags
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Es besteht die Möglichkeit nachzufragen und eigene Vorschlä -
ge einzubringen. Eine intensivere Form der Mitwirkung sind
Arbeitsgruppen, die sich über einen längeren Zeitraum regel-
mäßig treffen und sich mit den unterschiedlichen Formen der
Lärmminderung befassen, zum Beispiel mit dem Thema
„Öffentlicher Nahverkehr“, „Stadtverträglicher Straßenver-
kehr“ oder „Lärmschutz in Wohngebieten“. Größere Veran-
staltungen oder Arbeitsgruppen werden häufig durch eine
professionelle Moderatorin oder einen Moderator geleitet. 

Sollte es in Ihrer Gemeinde oder Stadt keine Angebote zur Mit-
wirkung an der Aufstellung der Aktionspläne geben, fragen Sie
gern bei der zuständigen Stelle nach oder richten ein Schrei-
ben an die Stadt. In der Regel sind die Umweltressorts der Ge-
meinden für die Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie zu-
ständig. 

4.4 Warum sollte man sich bei der Aktionspla-
nung beteiligen? 

Viele Menschen beklagen sich über den Lärm in ihrer Umge-
bung, ohne jedoch selbst etwas dagegen zu unternehmen.
Dabei trägt eine ruhige Wohnumgebung nicht nur zum allge-
meinen Wohlbefinden bei, sondern ist auch eine wichtige Vor-
aussetzung dafür, dass die Umgebung, in der wir leben, le-
benswert bleibt.

Sie sind mit der Lage vor Ort am besten vertraut. Deshalb
können Sie durch die Beteiligung an der Aktionsplanung Ihre
Vorstellungen bei der Aktionsplanung einbringen und zu opti-
malen Lösungen beitragen. Außerdem: Mitwirkung macht
Spaß! Nicht nur, dass Sie selbst an Ihrem Umfeld und Ihrer
Stadt mitgestalten können. Sie lernen auch neue und interes-
sante Menschen kennen und erfahren, wie Stadt- und Ver-
kehrsplanung funktioniert.

4.5 Was geschieht mit den Ergebnissen aus der
Mitwirkung? 

Die Information und Beteiligung der Öffentlichkeit, also der
Bürgerinnen und Bürger, der Verbände, Organisationen oder
Gruppen ist ein zentrales Element der Lärmaktionsplanung. 

Die Gemeinde muss sich mit den Anregungen der Bürgerin-
nen und Bürger sowie der anderen Behörden und Träger
öffentlicher Belange auseinandersetzen. Ihre Stellungnah-
men sind bei den Entscheidungen über den Lärmaktionsplan
angemessen zu berücksichtigen. Der Ablauf des Beteili-
gungsverfahrens sowie die Gründe und Erwägungen, die zu
der abschließenden Entscheidung über den Lärmaktionsplan
geführt haben, sind zu protokollieren. Diese Protokolle sind
Bestandteil des Lärmaktionsplanes.  

Der abschließende Beschluss über den Lärmaktionsplan er-
folgt über den Rat der Gemeinde. Die Bürgerinnen und Bür ger
werden über den Abschluss der Lärmaktionsplanung von der
Gemeinde unterrichtet. Schließlich wird der Lärmaktionsplan
dauerhaft zur Verfügung gestellt (z.B. über das Internet). 

4.6 Wie erfolgt die Information der Bürgerinnen
und Bürger?

Die Veröffentlichung des Lärmaktionsplanes erfolgt durch die
Gemeinde in der Regel über Bekanntmachung im amtlichen
Mitteilungsblatt, im Internet sowie durch öffentliche Ausle-
gung und Bereithaltung zur dauernden Einsichtnahme.

Die Lärmaktionspläne werden darüber hinaus in Nordrhein-
Westfalen landesweit in der Lärmdatenbank Nordrhein-West-
falen gesammelt und sind über das Informationssystem im
Internet unter www.umgebungslaerm.nrw.de abrufbar.
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durchführen. 

Die Meldungen an die EU erfolgt über das Umweltbundes-
amt. Für Nordrhein-Westfalen sammelt das Landesamt für
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz die fertigen
Lärmkarten und Lärmaktionspläne der Kommunen und
teilt diese Informationen dem Umweltbundesamt mit. 

Die Durchführung von Maßnahmen, die der Lärmaktions-
plan vorsieht, erfolgt im Rahmen der einschlägigen Rechts-
vorschriften und Rechtsgrundlagen sowie im Rahmen der
verfügbaren Haushaltsmittel. Hieraus leiten sich auch die
Zuständigkeiten für die Durchführung der Maßnahmen ab. 

Sieht ein Lärmaktionsplan beispielsweise bauliche Maß-
nahmen an Straßen vor, ist der zuständige Straßenbau-
lastträger (verantwortlich für Bau und Unterhaltung der
Straßen) bzw. die Straßenbaubehörde (behördliche Ein-
richtung des Straßenbaulastträgers) für die Durchführung
der Maßnahmen verantwortlich. Für die Anordnung ver-
kehrsrechtlicher Maßnahmen sind die Straßenverkehrsbe-
hörden zuständig. Die Zuständigkeiten beim Straßenver-
kehr in Nordrhein-Westfalen fasst die folgende Tabelle
zusammen:

5. Wer ist für was zuständig?

In Nordrhein-Westfalen sind die Gemeinden für die Lärmkar-
tierung und Lärmaktionsplanung zuständig, soweit es sich
nicht um Lärm des Schienenverkehrs auf Schienenwegen
von Eisenbahnen des Bundes handelt. Dieser wird vom Ei-
senbahnbundesamt (EBA) kartiert. Die Lärmaktionsplanung
für diese Schienenwege müssen die Kommunen ebenfalls

Straßenbaubehörde Straßenverkehrsbehörde

MBV/Straßen.NRW Bezirksregierung

Kreisordnungsbehörde

Kreisordnungsbehörde

Kreisordnungsbehörde

Gemeinden Kreisordnungsbehörde

Straßenbaulastträger

Bundesautobahnen Bund

Bundesstraßen

Landesstraßen

Kreisstraßen

Gemeindestraßen Gemeinden

MBV/Straßen.NRW

Gemeinden

Straßen.NRW

Gemeinden

Kreise/kreisfreie Städte

Gemeinden

Bund

Gemeinden > 80.000 Einwohner
bei Ortsdurchfahrt

Land

Gemeinden > 80.000 Einwohner
bei Ortsdurchfahrt

Kreise/kreisfreie Städte

Gemeinden > 80.000 Einwohner
bei Ortsdurchfahrt
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Maßnahmen können nur im Einvernehmen mit den für die
Umsetzung zuständigen Behörden in die Aktionspläne auf-
genommen werden. Diese werden deshalb frühzeitig in die
Lärmaktionsplanung eingebunden.

6. Was kann man selbst tun, um Lärm zu ver-
meiden?

Jeder Einzelne ist Mitverursacher von Umgebungslärm. So
trägt jede einzelne Autofahrt, Flugreise oder in gewissem
Ma ße auch jede Bahnfahrt zur Verkehrserzeugung und
somit zum Entstehung von Umgebungslärm bei. 

Um Lärm zu vermeiden bzw. nicht vermeidbaren Lärm zu
vermindern, ist somit auch das Engagement der Bürgerin-
nen und Bürger gefragt. 

Die Wahl der Verkehrsmittel (Flugzeug, Auto, Bahn) und die
Ver meidung von Fahrten sind hierbei an erster Stelle zu nen-
nen. 

So können vor allem Autofahrer zur Lärmvermeidung bei tra-
gen, indem sie Fahrten vermeiden, Fahrgemeinschaften
bilden, motorisierte Mobilität so weit wie möglich durch 
Zu-Fuß-Gehen und Radfahren ersetzen oder auf den ÖPNV 
umsteigen.

Ein weiterer Beitrag zur Lärmminderung besteht in der
Fahrweise. Um möglichst wenig Lärm durch Autofahrten
hervorzurufen, wird deshalb empfohlen, langsam und nie-
dertourig zu fahren, frühzeitig zu schalten, wenig zu be-
schleunigen und im Stau den Motor abzustellen.

Lärmarm fahren bedeutet kostengünstig fahren! 

Durch den Kauf „leiser“ Reifen kann ebenfalls zur Lärm-
m inderung beigetragen werden. Hierüber informiert das 
Umweltbundesamt auf folgender Internetseite: 
www.umweltbundesamt.de/laermprobleme/reifen.html

Weitere Infos und Tipps für einen besseren Lärmschutz
können unter der Reihe „Besser leben mit weniger Lärm“
im Internet auf der Homepage des Ministerium für Umwelt
und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen (MUNLV) heruntergela-
den werden unter: 
www.munlv.nrw.de/umwelt/pdf/laermbroschuere.pdf
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7. Grundbegriffe des Lärms 

• Schall: ... sind zeitliche und räumliche Luftdruck-
schwankungen, die für das menschliche Ohr wahrnehm-
bar sind. Sie breiten sich von der Schallquelle mit einer
Geschwindigkeit von 340 Metern pro Sekunde aus
(Schallwellen). Die Lautstärke hängt von der Größe der
Luftdruckschwankungen, also dem sogenannten Schall-
druck ab. Je größer die Schwankungen, um so lauter wird
der Schall empfunden. Die Tonhöhe hängt von der
Häufigkeit der Schwankungen ab.

Schall ist frei von  persönlichen  Wertungen.  Schall  wird
zu Lärm, wenn er bei Personen das körperliche, seelische
und soziale Wohlbefinden beeinträchtigt. 

• Lärm: ... ist unerwünschter Schall. Lärm wird subjektiv
empfunden, wobei die Wahrnehmung von Person zu Per-
son unterschiedlich ist. 

• Schallemission: ... ist der gesamte von einer Schall-
quelle ausgesendete Schall.

• Schallimmission: ... ist die gesamte Einwirkung von Ge-
räuschen an einem bestimmten Ort. 

• Dezibel dB: Der Bereich des menschlichen Hörens be-
ginnt an der Hörschwelle und sollte möglichst noch vor 
Erreichen der Schmerzgrenze enden. Eine lineare Skala
würde bei der Messung von Schalldrücken zu großen und
unhandlichen Zahlen führen. Deshalb wird der Schalldruck
mit Hilfe einer logarithmische Skala in Dezibel (dB) um-
gerechnet. Diese Skala reicht von 0 dB an der Hörschwel-
le bis 130 dB an der Schmerzschwelle. 

Für die Dezibel-Skala gelten  besondere Rechenregeln: 
Die  Addition von  zwei  gleich   lauten Schallpegeln (z.B.
durch eine  Verdopplung  des Verkehrsaufkommens) be-
wirkt eine Pegel- erhöhung von 3 dB. Einer Halbierung, 
Viertelung, Zehntelung der Quellenzahl entsprechen Pe-
gelverringerungen von - 3dB, - 6 dB, - 10 dB. 

Übrigens:  Eine  Zunahme  von 10 dB wird subjektiv als 
verdoppelung des Lärms empfunden.

• Lärmausbreitung: Modelle und Verfahren zur Lärmbe-
rechnung wurden über lange Zeit aus Langzeitmessungen
entwickelt und haben einen hohen Qualitätsstandard. Die
wichtigsten Faktoren für die Schallausbreitung sind:
Schallquellentyp (Punkt, Linie), Abstand von der Quelle,
Hindernisse wie Lärmschutzwände und Gebäude,   Dämp-
fung  durch  Luft  und Boden,  mögliche  Reflexionen etc.. 

Sind die Abmessungen einer  Schallquelle  klein  gegen-
über dem Abstand vom Zuhörer wird sie als Punktquel-
le bezeichnet, z.B. Lüfter, Schornsteine. Der Schalldruck-
pegel nimmt pro Abstandsverdopplung  um 6 dB ab.  

Ist eine Schallquelle schmal in einer  Richtung  und  lang
in der  anderen,  verglichen  mit  dem   Abstand  zum Zu-
hörer, wird sie als Linienquelle bezeichnet, z.B. Straßen-
abschnitt. Hier nimmt der Schalldruckpegel pro Ab-
standsverdopplung um 3 dB ab. 
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• Abschirmung: Eine wirksame Maßnahme bei der
Lärmbekämpfung ist die Abschirmung z.B. durch Wände.
Je größer der Umweg des Schalls (A + C + B) über ein
Hindernis gegenüber der direkten Verbindung (s) ist,
desto größer ist die Pegelminderung durch Abschir-
mung. 

Je länger die Wand links und rechts des zu schützenden Ge-
 bäudes ist (Überstandslänge), desto besser ist ihre Pegel
mindernde Wirkung. Als optimale Überstandslänge gilt der
3-fache Abstand des Gebäudes von der Schallquelle.

• Dezibel(A)  dB(A): Hohe Frequenzen werden lauter
empfunden als tiefe Frequenzen. Die frequenzabhängige
Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs wird bei
Schallmessungen mit Bewertungskurven nachgebildet.
International wird vor allem die Kurve A angewandt. Pe-
gelwerte die nach der Kurve A bewertet sind, werden in
dB(A) angegeben. 

Die folgende Abbildung zeigt eine  Reihe von  bekannten
Geräuschen und ihre Einordnung auf der dB(A) Skala. 

Lärmsch utzwand
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8. Adressen

Ministerium für Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen (MUNLV)
Tel.: 0211 4566 666
www.umwelt.nrw.de

Ministerium für Bauen und Verkehr
Nordrhein-Westfalen (MBV)
Tel.: 0211 3843 0
www.mbv.nrw.de

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen (LANUV)
Tel.: 0201 7995 0
www.lanuv.nrw.de

Landesbetrieb Straßenbau
Nordrhein-Westfalen (Straßen.NRW)
Tel.: 0209 3808 0
www.strassen.nrw.de

Bezirksregierungen
Arnsberg Tel.: 02931 82 0
Detmold Tel.: 05231 71 0
Düsseldorf Tel.: 0211 475 0
Köln Tel.: 0221 147 0
Münster Tel.: 0251 411 0

Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)
Tel.: 030 18 305 0
www.bmu.de

Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS)
Tel.: 018 300 306 0
www.bmvbs.de

Umweltbundesamt (UBA)
Tel.: 0340 2103 0
www.umweltbundesamt.de

Eisenbahnbundesamt (EBA)
Tel.: 0228 9826 0
www.eisenbahnbundesamt.de

Herausgeber:
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
40190 Düsseldorf

Fachredaktion:
Referat „Immissionsschutz bei Lärm“ (V-5)
Lärmkontor GmbH, Hamburg

Gestaltung:
dtk Agentur für Werbung und
Öffentlichkeitsarbeit GmbH, Essen

Bildnachweis:
Bezirksregierung Köln – Geobasis NRW -; LANUV NRW

Druck:
Domröse Druck GmbH, Hagen

Stand:
Juli 2008

La?rmschutz_langDIN_21.07.08:Layout 1  25.08.2008  10:05 Uhr  Seite 58



Ministerium für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen
40190 Düsseldorf
Telefon 0211 4566-666
Telefax 0211 4566-388
infoservice@munlv.nrw.de
www.umwelt.nrw.de
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